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L34009 Abgabenordnung Wien

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

Norm

BAO §80 Abs1;

BAO §9 Abs1;

LAO Wr 1962 §54 Abs1;

LAO Wr 1962 §7 Abs1 idF 1992/040;

Beachte

Miterledigung (miterledigt bzw zur gemeinsamen Entscheidung verbunden): 2002/13/0178

Hinweis auf Stammrechtssatz

GRS wie 2002/16/0127 E 24. September 2002 RS 4

Stammrechtssatz

Der Haftende erfährt dann eine Einschränkung seiner Haftung, wenn er den Nachweis erbringt, welcher

Abgabenbetrag auch bei einer gleichmäßigen Befriedigung der Gläubiger uneinbringlich geworden wäre (Hinweis E 16.

Dezember 1999, 96/15/0104). Dabei bedeutet die qualiDzierte MitwirkungspEicht des Geschäftsführers nicht, dass die

Behörde von jeglicher ErmittlungspEicht entbunden wäre. Entspricht nämlich der Geschäftsführer seiner Obliegenheit,

das Nötige an Behauptungen und Beweisanboten zu seiner Entlastung darzutun, dann liegt es an der Behörde,

erforderlichenfalls Präzisierungen und Beweise vom Geschäftsführer abzufordern, jedenfalls aber konkrete

Feststellungen über die von ihm angebotenen Entlastungsbehauptungen zu treHen (Hinweis E 29. März 2001,

2000/14/0149; E 19. Februar 2002, 2001/14/0207).
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